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An die 
Energie-Control Austria für die Regulierung der 
Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) 
Rudolfsplatz 13a 
1010 Wien 
 
mit E-Mail: 
recht-post@e-control.at 

Geschäftszahl: 2025-0.847.401 Ihr Zeichen: R SNE 01/25  

Entwurf einer Verordnung der Regulierungskommission der E-Control, mit 

der die Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2018 geändert wird (SNE-V 

2018 – Novelle 2026);  

Begutachtung; Stellungnahme 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst teilt mit, dass der Inhalt des gegenständlichen 

Verordnungsentwurfs aus der Sicht des ho. Wirkungsbereiches keinen Anlass zu 

Bemerkungen gibt. 

In sprachlicher und legistischer Sicht wird auf folgende Punkte aufmerksam gemacht: 

In der Promulgationsklausel wird als letzte Änderung des Energie-Control-Gesetz das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 50/2025 zitiert. Zutreffend dürfte jedoch eine Zitierung mit 

„BGBl. I Nr. 7/2022“ sein (vgl. auch den derzeit ebenfalls in Begutachtung stehenden 

Entwurf einer Novelle der Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2013).  

In der zweiten Novellierungsanordnung sollte es im Plural lauten „…; Z 15 und 16 entfallen“.  

In Z 6 könnte die Novellierungsanordnung kürzer und der legistischen Praxis besser 

entsprechend lauten „6. Dem § 5 Abs. 1 wird folgende Z 9 angefügt:“ (das Wort „angefügt“ 

drückt bereits aus, das eine Gliederungseinheit (hier eine Z 9) am Ende der übergeordneten 

Gliederungseinheit (hier: Abs. 1) ergänzt wird; vgl. auch die Gestaltung der 

Novellierungsanordnung Z 14).  



 

 

2 von 2 

Das Wort „Prozent“ kann einheitlich mit den anderen Bestimmungen der geltenden 

Verordnung durch das Prozentzeichen ersetzt werden „25%“. 

In der Z 10 kann der Fettdruck des schließenden Anführungszeichens entfallen. 

Zu Z 11: Die Novellierungsanordnung sollte lauten: „§ 9 Z 1 bis 3 lautet:“. Die im Entwurf 

vorgesehene Ersetzung der lit. a bis c durch Z 1 bis 3 wurde bereits mit der SNE-V 2018 – 

Novelle 2025 vorgenommen. Die im Entwurf vorliegende Novelle könnte aber zum Anlass 

genommen werden, der Legistischen Richtlinie 113 entsprechend auch § 6 in Zahlen zu 

untergliedern: „10. § 6 lit. a und b wird durch folgende Z 1 und 2 ersetzt:“ 

Zu Z 14 wird empfohlen, im Text der Inkrafttretensbestimmung die Wortfolge „Die 

Änderungen in“ entfallen zu lassen. Falls die Anregung zu Z 10 umgesetzt wird, müsste es 

anstelle des Ausdrucks „§ 6 lit. a und b“ „§ 6 Z 1 und 2“ lauten. 

Schließlich ist aufgefallen, dass in den Erläuterungen zu Z 9 (§ 6) im zweiten Satz ein 

überflüssiger Artikel („der“) gestrichen und ein Punkt am Ende des Satzes gesetzt werden 

sollte. 

Wien, am 14. November 2025 

Für den Bundeskanzler: 

MMag. Josef Bauer 

Elektronisch gefertigt 
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